
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung zum/zur 
Umweltfachlichen Bauüberwacher:in 

Checkliste 
 

• Ausgangsqualifikationen 
• Umweltfachliches Hochschulstudium mit Abschluss und mindestens zwei 
Jahren praktische Tätigkeit in der gewünschten Fachrichtung, vorzugsweise 
auf Baustellen (nach EBA-Umweltleitfaden, Teil 7, Anlage 1)** oder 

• Mindestens fünf Jahre praktische Tätigkeit in der gewünschten 
Fachrichtung, vorzugsweise auf Baustellen (nach Ril190.0121 der DB AG) 

 
 

 
• Pflichtkurse für DB-Mitarbeitende 
• Teilnahme am Grundkurs Screening, Modul1 (Ub7101) sowie am Grundkurs 
Umweltfachliche Bauüberwachung, Modul 1 und Modul 2 (Ub7110 + 

 Ub7111) 
 
 

 
• Pflichtkurse für DB-Externe 
• Nachweisbare Erfahrungen bei Umweltplanungen von Baustellen, 
mindestens in drei Projekten 

• Pflichtkurse bei DB-Training vgl. 2a oder vergleichbare Kurse anderer
 Bildungsanbieter, die von der Deutschen Bahn anerkannt werden, wie 

Schulungen beim UIO (Grundmodul und Aufsatzmodul), DMB oder vhw 
 
 
 

 
• Zuverlässigkeit gemäß § 10 5. BImSchV 
• Persönliche Zuverlässigkeit in Anlehnung an § 10 der 5. BImSchV 

 
 
  

 
 

• Praktische Erfahrungen auf der Baustelle 
• Mindestens 30 Tage praktische Erfahrungen auf der Baustelle* 

 
 
 

 
 
 
 
*Die 30 Tage praktischen Erfahrungen/ Hospitationstage teilen sich dabei auf wie folgt: 
Bewerber:in - 1 Fachrichtung 

 Mindestens 30 Tage in der Fachrichtung 
Bewerber:in - 2 Fachrichtungen 

 Mindestens 12 Tage je Fachrichtung und in Summe mind. 30 Tage (d.h. falls 12 Tage in 
Fachrichtung 1, dann 18 Tage in Fachrichtung 2) 

Bewerber:in Generalist:in, z. B. wenn bereits anerkannt als UBÜ einer Fachrichtung 
 Je nach Voranerkennung mindestens 8 Tage in einer Fachrichtung bei 3 Fachrichtungen (in 

Summe mind. 30 Tage) 
Bewerber Generalist:in und eine Fachrichtung 

 Mindestens 12 Tage in der Spezialisten-Fachrichtung sowie mindestens 6 Tage in den 
Generalisten-Fachrichtungen (in Summe mind. 30 Tage) 



**Der/ die Bewerber:in muss mindestens ein Jahr Berufserfahrung nach dem Studium (Abschluss als 
Bachelor, Master etc.) gesammelt haben, um sich zur Prüfung anmelden zu können bzw. dafür 
zugelassen zu werden. In einem solchen Fall wird die Anerkennung bei bestandener Prüfung erst 
ausgestellt, wenn mindestens zwei Jahre praktische Tätigkeit in der Fachrichtung vorliegen. 

 
Die Voraussetzungen sind im Vordruck „Nachweis zur Ausbildung und fachlichen Vorerfahrung für die 
Qualifikation zur UBÜ gemäß EBA-Umweltleitfaden“ (sog. Erfahrungsbogen) zu dokumentieren. Dieser 
wird Ihnen im Vorfeld zur Prüfung von der Prüfungskommission zugesandt. Die Zulassung zur Prüfung 
muss von der Prüfungskommission UBÜ der DB AG bestätigt sein. Diese und weitere Informationen zur 
Qualifikation zur UBÜ können Sie auch unserer UBÜ-Webseite entnehmen. 

Bei Fragen zur UBÜ-Ausbildung oder zur Prüfung wenden Sie sich gerne an: 
DB.PKUBUE@deutschebahn.com 


